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Meinen Eltern 





Kanone mit der Bleiwaage gerichtet 

NON SOLVM ARMIS . 

. . . Y ... se deben contar las sciencias entre los instrumen
tos politicos de Reynar. ... Esto significa esta empressa 
en Ja pieza de artilleria, nivelada (para acertar mejor) con 
Ja esquadra, simbolo de las leyes, y de Ja justicia, (como 
diremos) porque con esta se ade ajustar Ja paz, y Ja guerra, 
sin que Ja vna, ni la otra se aparten de lo justo, y ambas 
miren derechamente al blanco de Ja razon por medio de 
Ja prudencia, y sabiduria. . . . 

Nicht allein mit den Waffen 

... [Es] seindt vnter die Notwendigsten rüstzeüge so zum 
Regieren gehören / die wissenschafft auch zu rechnen / 
. . . Dises stellet vornemblich vor augen gegenwertiger Sinn
spruch / vnter der gestaldt eines Erincs Stuck nach der blei
wage gericht auf das es desto gewisser treffe / welche bleiwage / 
der gesätze vnd gerechtigkeit eine bedeutterin ist / dann dise 
zu friden vnd krieges zeitten / muß alles also mässigen / das was 
recht / in der zeit vor augen sey / vnd durch mittel der vor
sichtigkeit / vnd weißheit alles nach dem die vernunfft ziehlet 
gewislich treffe. . . . 
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Einführung 

Im heute geltenden Völkerrecht ist das vor dem Kriegs- und Gewaltverbot 
gewachsene, klassische Recht der Staatenkonflikte „aufgehoben" in der 
bekannten mehrfachen Bedeutung. Daß es auf eine höhere Stufe gehoben sei,_ 
gilt als ausgemacht. Unklar dagegen blieb, inwieweit es abgeschafft, inwieweit 
aufbewahrt ist. Diese Fragen sind nur dann sinnvoll zu präzisieren und beant
worten, wenn zunächst das klassische Recht der Staatenkonflikte in seiner 
Entwicklung und Struktur analysiert wird. Das ist bislang nicht in ausreichen
dem Maße geschehen. Deshalb entstehen neue Probleme (etwa das, ob bei 
schon monatelang anhaltender Waffenruhe trotz dem Gewaltverbot Handels
schiffe mit der Begründung angehalten und auf Konterbande durchsucht wer
den dürfen, es herrsche noch immer Kriegszustand) und neue Scheinprobleme 
( etwa die zu den Konferenzen über die Einwirkung bewaffneter Konflikte auf 
internationale Verträge führenden); und alte Probleme entwickeln sich zu 
Wiedergängern (etwa das der Relativierung von Neutralitätspflichten, das als 
These eines Rechtsstatus parteilichen Unbeteiligtseins ebenso zurückgekehrt 
ist wie als Doktrin der Drittrepressalie). 

Die folgende Untersuchung ist historisch und systematisch angelegt und 
zugleich orientiert an Problemen der Rechtslage des durch Kriegs- und 
Gewaltverbot geprägten Völkerrechts und seiner Grundfrage, welche Rechts
folgen an rechtswidrigen zwischenstaatlichen Gewalteinsatz (noch) zu knüp
fen sind. Zuerst geht es um den „Kriegszustand" als einen Zentralbegriff des 
klassischen Völkerrechts. Im historischen Längsschnitt werden der Wandel 
des Entstehungsgrundes des Kriegszustands und dessen rechtliche Bedeutung, 
wie sie sich bis 1945 herausgebildet hatte, dargestellt. Sodann wird der Frage 
nachgegangen, worauf die nach klassischem Völkerrecht axiomatische recht
liche Gleichheit Kriegfül;irender im Kriegszustand zurückgeht. Die beiden 
Untersuchungsschritte dienen dazu, den für eine Beurteilung der gegenwärti
gen Rechtslage notwendigen Abstand zu schaffen: von einer politisierenden 
Betrachtung des Völkerrechts, die nicht mehr auf Begriffe kommt, ebenso wie 
von einem auf Lehrbucheinteilungen fixierten Denken, dessen Syllogismen 
wirklichkeits- und geschichtsfremd bleiben. Die beiden Untersuchungsschritte 
dienen der Analyse der gegenwärtigen Rechtslage. Daraus ergibt sich: Einer
seits werden rechtliche Entwicklungen auch über den Zeitpunkt 1928 bzw. 
1945 weiterverfolgt, um vorbereitende Feststellungen treffen zu können. 
Andererseits wird die Untersuchung stets nur so weit geführt, wie es mit Blick 
auf ihren eigentlichen Zweck notwendig erschien. Sie endet deshalb beispiels
weise im Zweiten Teil bereits mit Betrachtung des Werkes von Vattel und läßt 
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20 Einführung 

so unter anderem die reizvolle Frage des völkerrechtlichen Status des Osmani
schen Reiches vor 1856 außer Betracht. Es geht im Zweiten Teil auch nicht um 
eine Kritik des Werkes vori Carl Schmitt (deshalb konnte auf ausdrückliche 
Auseinandersetzung mit der Sekundärliteratur zu Leben und Werk verzichtet 
werden), sondern lediglich um eine Untersuchung (allerdings für das Ver
ständnis seiner Schriften nicht unbedeutender) rechtshistorischer Thesen 
dieses Autors. Es wird , stark vergröbernd gesagt , zu zeigen versucht, daß das 
Kriegsrecht nicht auf eine durch die Heraufkunft des „modernen Staates" als 
einzigem Kriegsrechtssubjekt gebildete „Epochenschwelle" neu gegründet 
werden mußte, sondern auf eine Gegenseitigkeitsbeziehung gestellt blieb, die 
nur in der Periode der Errichtung des staatlichen Gewaltmonopols einigen 
Arten von Kombattanten gegenüber verleugnet wurde. Diese rechtsgeschicht
liche Abgrenzung soll eine Kritik der seit 1928 vertretenen völkerrechtlichen 
Diskriminierungskonstruktionen vorbereiten, die mit den Thesen Carl 
Schmitts gewisse nur bei ihm näher entwickelte Prämissen teilen. Das Resultat 
dieser Kritik stimmt mit den Ergebnissen Carl Schmitts zum Teil überein . 

Doch deuten diese Bemerkungen bereits darauf hin, daß die Studie in dem 
Gedanken geschrieben wurde, die Entwicklung über den gewählten Stichtag 
hinaus weiterzuverfolgen. Insbesondere wird es dabei nötig sein, mit Rück
sicht auf das Gewaltverbot der Charta der Vereinten Nationen die schon frü
her angebahnten Entwicklungen auf den Gebieten der Verantwortlichkeit der 
Staatsführung für rechtswidrige Gewaltanwendung, der Zubilligung von „bel
ligerent rights" an Verteidiger und Angreifer, der Verhängung ad hoc; von der 
Staatengesellschaft beschlossener Sanktionen, und der entsprechenden Redu
zierung des klassischen Neutralitätsstatus zu untersuchen. Verf. hofft, daß es 
ihm möglich sein wird, seine Arbeit durch eine solche weiterführende Darstel
lung ergänzen zu können. 



Erster Teil 

Kriegserklärung und Kriegszustand im Völkerrecht vor 1945 

Erstes Kapitel 

Kriegserklämng 

Am Ende des 19 . Jahrhunderts war man von „pomp and circumstance" der 
Kriegserklärung1 weitgehend abgekommen, die verbliebenen Anforderungen 
an Form und Inhalt der Erklärung haben sich nicht mehr verändert. 

In der Kriegserklärung wird der Eintritt in den Kriegszustand mitgeteilt2 . 

Die Erklärung muß vom Adressaten, dem Kriegsgegner, empfangen3 , aber 
nicht angenommen werden4 • Dahinter steht die Überlegung, daß die Wirkung 
der Kriegserklärung ebensowenig von ihrer Annahme abhängen könne wie 
der Angriff5; die Einseitigkeit der Erklärung ist seit dem 18. Jahrhundert eine 
Weiterung der Freiheit der Kriegseröffnung. Erklärender und Empfänger 
können nicht nur Staaten sein6 , sondern auch Bürgerkriegsparteien und Auf
ständische , soweit sie als Kriegführende anerkannt sind7

• Die Kriegserklärung 
ist an keine Form gebunden8 , erfolgt aber regelmäßig durch Überreichen einer 

1 Zur Staatenpraxis des 16 . bis 18 . Jahrhunderts Stein/ein, Form der Kriegserklä
rung, S. 23 ff. ; vgl. auch Picavet, Revue d'histoire diplomatique 1938 , 423 (424f . ) .  

2 Liszt, Völkerrecht, S. 21 1 ;  Mosler, Stichw. Kriegsbeginn, WVR II ,  S .  328 . 
3 Zur Frage, ob die Erklärung direkt an den völkerrechtlichen Adressaten gerichtet 

werden muß, vgl. 1. Teil, 1. Kap. , II . 
4 Stein/ein, Form der Kriegserklärung, S. 123 ; Weng/er, Völkerrecht III , S. 1379 ; 

Castren; The present law, S. 98 . Die Erklärung wurde mitunter aus politischen Grün
den zurückgewiesen, so 1914 von den USA, obwohl Mexico die Besetzung von Vera 
Cruz durch amerikanische Truppen als Kriegsbeginn begriff - vgl. Brownlie, Use of 
force, S. 36 f .  und Briggs, Law of Nations, S. 973 -; auch 1943 die Erklärung der italie
nischen Badoglio-Regierung durch den deutschen Botschafter in Madrid - vgl. Grob, 
Relativity, S. 290. 

5 Vgl. Lord Stowell, The Eliza Ann [1813] 1 Dodson 244 (247) ; Phillimore, Commen
taries III, S. 85 , Balladore Pallieri, Diritto bellico, S. 19 . 

6 So aber wohl Stein/ein, Form der Kriegserklärung, S. 125 ;  Oppenheim / Lauter
pacht, Int. law II, S. 293 .  

7 Eagleton, AJIL 1938 (19 ,  26 , 27) ;  Weng/er, Völkerrecht I I ,  S. 1379, 1388 , 1469 ff . ;  
die Doktrin zur Anerkennung als kriegführende Partei ist „complex and confused" 
( Brownlie, Principles, S. 90) und liegt hier am Rande. 

8 Kunz, Kriegsrecht, S. 40; Berber, Völkerrecht II, S. 89; a. A. Oppenheim / Lauter
pacht, lnt. law II, S. 294; Sharma, lndo-Pakistan Maritime Conflict, S. 29 - (Schrift-




